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Gunnar Heinsohn, geboren am 2 I. I 1. I 94 3, und Rolf Knieper, gebo
ren am 1 5· 5. 194 I, arbeiten als Hochschu llehrer für Sozialpädagogik 
bzw. Rech tswissenschaft an der Universität Bremen. Ihre Veröffentli
chungen liegen im Bereich der Erziehungssoziologie, des Bürgerlichen 
Rechts, der Kleinkinderziehung sowie des Wirtschafts- und Umwel t
rechts. 
Entgegen herrschender Meinung, die Sexualität, Schwangerschaft, 
Geburt und Kindheit in einen Schleier von Moral und Sentimentalität 
hül l t, wird in dieser Untersuchung gezeigt, daß die »Produktion von 
Nachwuchs• in der bürgerlichen Gese llschaft keineswegs eine »natür
liche• Angelegenheit darste l l t ;  daß vie lmehr der bürgerliche S taat 
über ein vie lfältiges rechtliches Instrumentarium verfügt, mit dem 
Liebe, Ehe, Zeugen, Gebären, Kindschaft usw. minuziös gerege l t  wer
den. In einer Analyse dieser Rechtsmaterien, mit denen der S taat die 
Aufzucht von Kindern gewährleistet, anreizt oder selbst be treibt, soll 
belegt werden, daß die zur überwiegenden Erwerbsform werdende 
Lohnabhängigkeit zur Vera l lgemeinerung des Desin teresses an eige
nen Kindern bei den Lohnabhängigen führen muß. Diese sind - im 
Unterschied zu den immer rarer werdenden Eigentümern vererbbarer 
Produktionsmittel, die eigene Kinder für ihre Exis tenzsicherung bei 
Krankheit und Alter unbedingt benötigen und sie mit der Enterbungs
drohung zu dieser Siche rung auch zwingen können - durch eigene 
Kinder in ihrer  Existenzsicherung individuel l  gerade beein trächtigt. 
Sie schwächen ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber kinderlosen Lohn
abhängigen, die ihre gesamte Arbeitszeit verkaufen können. Eine 
fundamentale Bedrohung der gesamtgese l lschaftlichen Reproduktion 
ist die Folge. Die Analyse insgesamt ermöglicht - mit der systemati
schen Ableitung der Kindesvernachlässigung und dem Nachweis der 
Hilflosigkeit bei ihrer Oberwindung - die Erkl ärung der Verschie
bung von neurotischen zu psychotischen Charakterstrukturen bei der 
nachwachsenden Generation, für die es in der bürgerlichen Gese ll
schaft keinen Ausweg zu geben scheint. 
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Vorbemerkung 

Den vorliegenden Versuch einer Erklärung des Familien
rechts sowie von Geschlechtsrollenaufhebung, Kindesver
nachl ässigung und Geburtenrückgang haben die Verfasser 
durchweg gemeinsam konzipiert, e rörtert und formuliert. 
Eine interdisziplinäre Veranstaltung mit Jura- und Sozial
pädagogik-Studenten, wie sie die j unge Bremer Universität 
zur Wiederannäherung von Forschung und Lehre erleichtert, 
ist diesem Buch vorausgegangen. Der Lehrveranstaltung wie
derum lag ein gemeinsamer Aufsatz über Erziehungsrechtsre
form in der Bundesrepublik (Kritische Justiz 1 Ir 97 4 , S. 1-2 7 )  
zugrunde, m i t  dem einige zentrale Argumente der Problema
tik erstmals zur Diskussion gestel lt  wurden. 
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Vorrede 

In der Geschichte der menschlichen Gattung sind die 
Geschlechts- und Generationsbeziehungen stets durch den 
Beteiligten äußerliche Normen gesichert worden - handele es 
sich dabei nun um Stammesregeln, monotheistische Religio
nen oder um staatlich-positive Gesetze. Diese Normen unter
liegen außerordentlich starken historischen Veränderungen, 
die in den hochentwickelten bürgerlichen Gesellschaften 
inzwischen einen Punkt erreicht haben, der triumphierend 
oder voller Schrecken als Bankrott, Untergang oder Tod der 
Familie wahrgenommen wird. Eine Theorie der Familie muß 
solche Veränderungen erkl ären und darf sich nicht mit dem 
hilflosen Aufrichten einer Wortfassade begnügen, hinter der 
die Unterschiede zwischen der Beziehung des römischen 
Grundbesi tzers zu seinen Sklaven und der jederzeit  lösbaren 
Bindung zweier s ich selbst  unterhaltender Lohnarbeiter ver
schwinden. Während das Erschrecken vor der Auflösung der 
Familie aus der Angst vor dem Untergang des gesellschaftl i
chen Ganzen entspringt, da bewußt oder unbewußt allein ihr 
die Erzeugung von Kindern sowie von deren Moral, Motiva
tion und Intelligenz zugetraut wird, lebt der Triumph von der 
Erwartung, daß diese weiterhin unverzichtbaren menschli
chen Eigenschaften erst in  gesellschaftlicher Erziehung voll 
entwickelt werden. 

In der bürgerlichen Gesellschaft werden zum ersten Mal in 
der Geschichte der Hochkulturen al le Gesel lschaftsmitglieder 
formell fü r die Familiengründung fre i .  Der S taat schafft die 
Lohnarbeiterfamilie, indem nicht nur der Eigentümer mate
rieller Produktionsmittel, sondern - durch die al lmähliche 
Aufhebung persönlicher Abhängigkeiten - auch der produk
tionsmi ttellose Arbeiter die Ehe eingehen kann. So wie die 
bürgerliche Gese llschaft die Produktionsmi ttellosen fü r die 
Verwertung des Kapitals befreien und damit auch ehefähig 
machen muß, so macht sie durch die Massierung des Kapitals 
in immer weniger Händen immer mehr bisher schon Ehefä
hige produktionsmittellos. Damit zerstört sie insgesamt die 
Grundlage der Familie als einer Fortpflanzungs-, Produk-
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tions- und Alterssicherungsgemeinschaft, weil die private 
Interessiertheit des Eigentümers vererbbarer Produktionsmit
tel an Nachwuchs mit dem Verlust dieser Produktionsmi ttel 
wegfällt. Die nun zur überwiegenden Bevölkerungsmehrheit 
werdenden Lohnarbeiter - seien sie Beamte, Arbeiter oder 
Angestel lte, die in der Bundesrepublik Deutschland fast 90% 
der Erwerbstätigen ausmachen - können wegen ihres wirt
schaftlichen Desinteresses an eigenen Kindern den Bestand 
der Gesellschaft gefährden, da sie ihrem Begriffe nach ledig 
sind, das heißt nach ursprünglichem Sprachgebrauch sowohl 
ohne Produktionsmittel als auch unverheiratet. 

Die Produktivkraftentwicklung setzt den Lohnarbeiter  
jedoch erst  al lmählich instand, ohne Ehefrau seinen Unterhalt 
zu organisieren : die Arbeitszeitverkürzung macht ihn frei, 
lebensnotwendige Dienste und hauswirtschaftliche Produk
tionsvorgänge selbst zu verrichten ;  die bil l ige Massenproduk
tion von leicht handhabbaren Geräten erlaubt, die Hausarbeit 
zeitlich radikal zu verkü rzen und sie ohne besondere Kennt
nisse auszuüben ; und endlich werden lebenswichtige Dienste 
und Güter so bil l ig als Waren angeboten, daß Hausarbeit zum 
Teil vollständig wegfallen kann. Wenn auf diese Weise das 
Aushalten einer Ehefrau keinen Einsparungseffekt mehr hat, 
und wenn die Geschlechtsliebe wegen perfekter Verhü tungs
mittel nicht mehr zu Kindern führen muß, beginnt sich die 
Empirie des Lohnarbeiters seinem Begriff doppelter  Ledigkeit 
zu nähern : nämlich kinder- sowie familienlos zu sein und aus 
dem Verkauf seiner Arbeitskraft nu r Lohn zur Erhaltung sei
ner selbst zu beziehen. Da  der Lohnarbeiter jedoch lange Zeit 
seinen eigenen Unterhalt am günstigsten bestreiten konnte, 
indem er eine Frau fü r Dienstleistungen und zur Lebensmit
telherstel lung nahm und sie nur mit Kost und Logis entlohnte, 
und da er unter Umständen mit dieser Frau aus Privatver
gnügen oder Verhütungsunfähigkeit auch Nachwuchs hatte, 
entstand der Schein, als enthalte sein Lohn Existenzmittel fü r 
eine Familie. Tats ächlich ermöglichte er nur den Erwerb 
bestimmter Dienste und Gegenstände, die der Lohnarbeiter 
natü rlich besonders bil l ig zu bekommen und sich dafür  tradi
tionelle weibliche Verhaltensweisen zunu tze zu machen such
te. In dem Maße, in dem die Frauen selbst Lohnarbeiter 
werden müssen, weil ihr Unteri;Ialt fü r potentielle Ehemänner 
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ökonomisch nicht mehr von Vorteil i s t, verschwinden ihre tra
ditionellen Verhaltensmuster  und nehmen einen Teil des 
Scheins mit sich fort. 

Der Schein der Familienangemessenheit des Individuallohns 
wird gänzlich aufgelöst, wenn auch Nachwuchs ausbleibt. 
Weil der Lohnarbeiter ohne persönlichen materiellen Vorteil 
seine Kinder gratis fü r die Gesellschaft aufziehen muß, gehen 
mit der Verallgemeinerung der Lohnarbeit die Geburtenraten 
zurück. Dieser Prozeß verläuft um so schneller, je  perfekter 
die angebotenen Schwangerschaftsverhütungsmittel werden. 
Die Entwicklung der Produktivkräfte sorgt in doppelter 
Weise für das Aufkommen von Verhütungsmitteln : Sie ver
ringert den Bedarf an lebendiger Arbeit und schafft so das 
Problem struktureller Arbeitslosigkeit, die als Überbevölke
rung erscheint. Zugleich stellt sie - etwa durch die Vulkanisie
rung des Kau tschuks und die Hormonforschung - die techni
schen Voraussetzungen massenhafter und profitabler Herstel
lung von Verhü tungsmitteln bereit. Der >>Wunschkind
Gedanke« ,  in dem die S tatistiker den Verursacher des Gebur
tenrückgangs gefunden zu haben glauben, reicht nicht aus, um 
den gesellschaftlich notwendigen Nachwuchs zu erzeugen. 
Während bislang ungewollte Kinder durch staatliche Abtrei
bungs-, Tötungs- und Aussetzungsverbote bei Unterhalts
pflichtigkeit der Eltern für die Gesellschaft erhalten werden 
konnten, laufen diese nur Polizei- und Justizkosten verursa
chenden Gesetze leer, wenn der Lohnarbeiter sich bereits 
durch Empfängnisverhütung vor solcher Gratisarbeit schüt
zen und sich ganz aufs >> Wunschkinddenken« zurückziehen 
kann. 

Der daraus entspringenden Gefährdung des Reproduktions
prozesses durch einen zu starken Bevölkerungsrückgang sucht 
der bürgerliche Staat auf verschiedene Weise zu begegnen. 
Die naheliegende, weil  billigste Variante i st  der Import 
bereits arbeitsfähiger Menschen a:us dem Ausland, deren 
Erscheinen auf dem Arbeitsmarkt lediglich Einwanderungs
kosten verursacht, die ansonsten aber eine Gratisproduktiv
kraft fü rs Kapital darstellen. Voraussetzung solchen Imports 
ist ein Menschenüberschuß auf dem Weltarbeitsmarkt. Er 
wird vorrangig von agrarischen Gesel lschaften gespeist, deren 
Kleineigentümer auf persönlichen Nachwuchs noch angewie-
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sen sind. Wegen des importierten medizinischen Fortschritts 
werden nun auch die Kinder am Leben erhalten, die bisher 
zugrunde gingen. Mußte z .  B.  ein indischer Bauer früher sechs 
Kinder zeugen, um den Erben seiner Wirtschaft und damit 
seine Alterssicherung zu gewinnen, so sorgt die zunehmende 
Beherrschung der Infektionskrankheiten inzwischen fü rs 
überleben von so vielen Kindern, daß Überschußbevölkerung 
auf den Weltarbeitsmarkt drängt. D ieser überschuß wird erst 
eingedämmt werden können, wenn die Alterssicherung nicht 
mehr von leiblichen Kindern abhängt, das heißt, wenn die 
ökonomische Grundlage der Fami lie aufgehoben und somit 
das Interesse für die Anwendung von Verhütungsmitteln 
geweckt ist. Während also vorrangig agrarische Gesellschaf
ten Überbevölkerung und damit Elend produzieren, haben 
die reichen Industrie länder Mangel an allem, was nicht in 
Tauschbeziehungen eingebunden ist, also gerade auch an Kin
dern, deren Produktion bisher kein gutes Geschäft ist .  Das 
Paradoxon sinkender Geburtenraten inmitten eines weltwei
ten Kinderüberflusses löst sich so auf. Die hochentwickelten 
Länder können den Ersatzleuteimport allerdings nur so weit  
ausdehnen, wie das inländisch erforderliche Qualifikationsni
veau es zul äßt, es sei denn, ein massenhafter Import von 
S äuglingen käme in Gang, die in hiesigen Erziehungsbetrie
ben aufzuziehen wären. 

Als wichtigste inländische Maßnahme der langfristigen 
Arbeitskräftegewinnung macht der Staat die Menschenauf
zucht tendenziell selbst zu einer Erwerbstätigkeit, indem er 
Gebären und Aufzucht entlohnt. S ie kann wie eine Heimar
beit organisiert sein, wenn die leiblichen Eltern den Erzie
hungslohn selbst ausgehändigt bekommen;  sie kann aber auch 
industriemäßig betrieben werden, wenn der S taat die Kinder 
durch Lohnerzieher in e igenen Ans talten, wie Krippen und 
Kindergärten, >> bearbeiten<< l äßt.  Die industriemäßig organi
sierte Erziehung kann rationeller sein und beansprucht, auf
grund der s taatlichen Kontrollierbarkei t den gese llschaftli
chen Bedarf an Fähigkeiten besser bedienen zu können. Die 
wie eine Heimarbeit  entlohnte Erziehung entzieht sich eher 
staatlicher Kontrolle, drückt aber die Hoffnung aus, zivilisa
torische Potenzen der Familie fes thalten zu können. Diese 
Posi tion glaubt, hinter die soziale Errungenschaft der Familie 
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nicht zu rückgehen zu können, ohne gleichzeitig auf die Ent
wicklungsstufe zurückzufallen, auf der es sie noch nicht gab : 
>> Respekt vor Gesetz und Ordnung im Staat scheint untrenn
bar mit dem Respekt der Kinder vor ihren Eltern verbunden 
zu sein. Gefühle, Einstellungen und Überzeugungen, die in 
der Familie wurzeln,•machen den Zusammenhalt unseres kul
turellen Systems aus. Sie sind ein Element des sozialen Kitts. 
Es erscheint unerbittlich notwendig, daß die Gese llschaft sie 
am Leben erhält, denn es handelt sich hier für die Zivilisation 
in  ihrer jetzigen Form um eine Frage auf Leben oder Tod . << 1 
Die Entwicklung von Moral, Leistungsmotivation und logi
schen Fähigkeiten, die his torisch mit dem Inzesttabu und dem 
auf Privateigentum - sei es durch weibliche oder männliche 
Erbfolge bestimmt2 - gegründeten Lebenszusammenhang auf
kam, meint sie nur durch Aufrechterhaltung der gegenwärti
gen Familie auch fü r die Zukunft garantieren zu können. Eine 
Familienstruktur, in  der die Frau fü r die frühkindliche Erzie
hung und der Mann fü r den Lebensunterhalt zuständig sind, 
erhält in dieser Betrachtung den S tel lenwert einer für jede 
denkbare Fortentwicklung der Zivilisation unverzichtbaren 
>>Naturkonstante<< .  
Daraus erklären sich weltweit u n d  von gesellschaftlichen 

Gegensätzen kaum berührte poli tische Rettungsversuche der 
Familie ohne Rücksicht auf den Verlust ihrer his torischen Ent
stehungsursachen. Reduzieren s ich diese Rettungsversuche in 
den hochentwickelten bü rgerlichen Nationen immer deutli
cher auf moralische Appelle, hinter denen kaum noch gesetz
liche Sanktionsgewalt steht, so versuchen sozialis tische S taa
ten, die in der bürgerlichen Gesellschaft angelegte Auflösung 
der Familie - nach ersten Versuchen, diese noch weiterzutrei
ben - wieder rückgängig zu machen : Die Präambel des Fami
liengesetzbuches .der Deutschen Demokratischen Republik 
von 1 96 53 z. B.  dekretiert die zivilisatorische Potenz der 
Familie, ohne sie wirklich ausweisen zu können. Die Familie 
wird zur >> kleinste [ n] Zelle der Gesellschaft<< (Präambel des 
FGB) erhoben, Gesellschaft ohne Familie also fü r undenkbar 

I M. Horkhcimer, a.a. O. ,  S .  272. (Literatu rve rzeichnis  am Schluß des Bandes) 
2 Zu matriarchal ischen Gesel lschaften insgesamt J. J. Bachofcn, a.a. O. ,  in sb. 

die Vorrede S. 9 ff.; G. Thomson, a.a. O . ,  S. I I 3  ff .  
3 GBl I ,  S .  r.  
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gehalten. Die Eheführung und Ehescheidung sind nicht dem 
Belieben des Einzelnen überlassen, sondern die >>Staatlichen 
Organe« und >> gesellschaftlichen Organisationen<< s ind ver
pflichtet, >> in geeigneter Weise die Ehegatten bei der Entwick
lung ihrer Familienbeziehungen zu unterstützen« (§ 4 FGB), 
und die Gerichte dürfen dem Scheidurtgsbegehrcn der Ehe
leute nur nachkommen, wenn sie nach >> sorgfältige [ r] Prü
fung« festgestel lt  haben, daß die >>Ehe ihren Sinn fü r die 
Ehegatten, für die Kinder und damit auch für die Gesellschaft 
verloren hat« (§ 2 4 FGB).  Durch das gesamte Familiengesetz
buch ziehen sich moralische Vorschriften fü r das Zusammen
leben der Ehegatten und für die Erziehung der Kinder. 

Wiewohl diese Erwartungen als Rechte formuliert werden, 
ist ihr Pflichtcharakter unverkennbar. Die Zeugung und 
Erziehung von Kindern, die se i t  dem deu tschen Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) von 1 900 nicht mehr ausdrücklich als der 
Ehe wesentlich zugehörig normiert waren, erkennt § 9 Abs. 2 
FGB erst als »volle Entfaltung und [ . . .  ] Erfül lung<< der eheli
chen Gemeinschaft an. So perfekt die Familie in diesem 
Gesetz als rein politisch konzipierte Keimzelle der Gese ll
schaft kreiert scheint, so sehr ist sie von der wirklichen gesell
schaftlichen Bewegung übergangen worden : Eine der höch
sten Scheidungsquoten und niedrigsten Geburtenraten der 
Welt dokumentieren das eindrucksvoll. So verläßt sich die 
DDR denn auch keineswegs auf die zivilisatorische Potenz 
der Familie allein, sondern versucht längst, mit einem der 
höchsten Krippen- und Kindergartenversorgungsniveaus der 
Welt eine Auffangstel lung fü r die e igentlich nur der Familie 
zugetrauten >> Charakterbildung der heranwachsenden Genera
tion« zu schaffen. Allerdings scheint es trotz der intensiven 
politischen Orientierung der s taatlichen Erzieher auf ihre 
Tätigkeit bisher nicht gelungen zu sein, die alte Bedingung 
gelingender Sozialisation, nämlich die existentielle Interes
siertheit an den Kindern, auf höherer Stufe neu zu konstitu
ieren. Es scheint überhaupt dies bei der Reproduktion der 
Gattung die zentrale Schwierigkeit zu sein, von deren Lösung 
Entwicklung oder Rückfal l, Zivilisation oder Barbarei abhän
gen. 

Nachdem die Sowjetunion bereits wenige Jahre nach der 
Revolution die sofortige individuelle Auflösbarkeit der Ehe 
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zurückgenommen hatte, die eine konsequente Anwendung 
der Engelssehen Theorie zur Bildung einer Familie neuen 
Typs ermöglichen sollte, hatte die ungarische Volksrepublik 
das Ideal staatlicher Nichteinmischung in  die privaten 
Geschlechtsbeziehungen der Bürger am längsten beibehalten. 
In der Novellierung des Ehegesetzes von 1 974, mit der Ehe 
und Familie durch Erschwerung der Scheidung staatlich 
gestützt werden soll, kommt zum Ausdruck, daß nun auch die 
ungarische Regierun_g zur Vermeidung von Kinderlosigkeit 
und Kindesvernachlässigung wieder auf die Zwangsfamil ie 
setzt.4 Dazu hält sie sich berechtigt, nachdem es auch mit 
einem hochentwickelten System der Entlohnung privater  
Erziehung nicht gelungen war, e ine auf freie Entscheidung 
gegründete Familie höheren Typs zu entwickeln, in  der Nach
wuchs nicht nur geboren, sondern in  den entscheidenden 
ersten Lebensj ahren auch optimal erzogen wird. 

Die bürgerliche Gesellschaft, in der die übergroße Mehrheit  
der Gesellschaftsmitglieder enteignet und zu Lohnabhängigen 
gemacht worden ist, hat zwar niemals aufgehört, die hervor
ragende Bedeutung und Schutzwürdigkeit der Ehe und Fami
lie zu beschwören, sie hat aber andererseits in ihren staatli
chen Gesetzen die gesellschaftliche Bewegung nachvollziehen 
müssen und ist auf dem Wege, die Ehe nur noch als jederzeit 
lösbare Bindung zweier s ich selbst unterhaltender Lohnarbei
ter zu konzipieren, die in ersten Fällen bereits gleichen 
Geschlechts sind. Seit der Industriellen Revolution, in der 
durch die schnelle Verallgemeinerung der Lohnarbeit die 
> >  Verhaustierung<< der Frau zunehmend aufgehoben werden 
mußte, hat sich die bü rgerliche Gesellschaft Einrichtungen 
nichtfamilialer Kinderaufzucht geschaffen, um den Lohnar
beiternachwuchs am Leben zu erhalten. Durch Imitation 
familialer Verh ältnisse wurde versucht, deren zivilisatorische 
Potenz in diese Einrichtungen zu übertragen. Unabhängig 
von den s tets miserablen Bedingungen der gesellschaftlichen 
Kleinkindinstitu tionen, die mit entsprechendem Aufwand 
verbessert werden können, verhindert indes die Gleichgü ltig
keit der Lohnerzieher optimale Sozialisationsbedingungen, 

4 Vgl .  §§ I S - 2 2  des ungari schen Gesetzes N r. III974 über die Änderung des 
Gesetzes N r. I V/ I 9 5 2 ,  Magyar Közlöny I 4 . 5 .  I 974 Nr. 3 I S .  I - übersetz t  von 
C. Jessel, Seminarabteilung fü r Ostrechtforschung der Univers i tät  Hambu rg. 



da sie sich gerade nicht wie professionelle Väter oder Mü tter 
zu den Kindern verhalten können, sondern sich vorrangig fü r 
ihre eigene Reproduktion interessieren müssen. 

Eine Analyse von Fortpflanzungsverhalten und Kinderauf
zucht in der bürgerlichen Gesel lschaft muß demgemäß über 
die  Betrachtung der Rechtsformen fü r Ehe und Familie h in
ausgehen, da diese nicht der ausschließliche Ort dieser Funk
tionen sind ;  s ie  muß die öffentlich-rechtlichen Maßnahmen 
einbeziehen und daraufhin überprüfen, ob und wie schnell sie 
wegen der gewaltigen Kosten, die eine Schmälerung des pri
vat aneigenbaren gesellschaftlichen Mehrwerts bedeuten, 
unter kapitalis tischen Produktionsverhältnissen überhaupt 
verwirklicht werden können. Die Analyse ist um die Frage zu 
ergänzen, ob es dem bürgerlichen Staat gelingen kann, die 
Gleichgültigkeit der Lohnerzieher in seinen Einrichtungen zu 
überwinden und sie dazu zu bewegen, Motivation, Denk
und Anpassungsfähigkeit - als wesentliche mentale Bestim
mungen des total mobilen Lohnarbeiters - bei den Kindern 
herzustellen. 

Eine Prognose, ob Kindesvernachlässigung ausschließende 
Erziehungsformen noch rechtzeitig und richtig geschaffen 
werden, können wir hie r nicht geben. Dafür ist nämlich ein 
Ausmaß an bewußtem gese llschaftlichen Handeln und an 
individueller Einsichtsfähigkeit und Einsatzbereitschaft -
unabhängig von privater Interessiertheit - bei Eltern und 
Berufserziehern erforderlich, das auf kapitalistischen Gesell
schaften eigentümliche Hindernisse stößt :  Ein System, das 
seine Bürger auf Einkommensgewinnung über Äqu ivalenten
tausch verweist, gesellschaftliche Verantwortlichkeit beim 
Staat monopolisiert, der seinen knappen Handlungsspielraum 
wiederum nur durch Einkommensinteressie rte wahrnehmen 
l äßt, und das die Entstehung einer gese llschaftlichen Emanzi
pationsbewegung bisher s tets erdrücken konnte, hat Schran
ken, an denen eine den Kindern bekömmliche Zuwendung 
immer wieder zu scheitern droht.  



I. Warum der Staat die Ehefähigkeit vom Eigen
tum an Produktionsmitteln löst 

In Deutschland bestehen bis weit  ins  1 9. Jahrhundert hinein 
Schranken für die Eheschließung, die erst im Zuge der Auflö
sung der Gemeinschaft des » Ganzen Hauses« 1 und des 
Abbaus persönlicher Abhängigkeiten zugunsten freier Lohn
arbeitsverhältnisse eingerissen werden.  Die bürgerliche Fami
lie emanzipiert sich aus dem Ganzen Haus und wird zu einem 
rein verwandtschaftlichen Beziehungssystem. Noch erhaltene 
Mitarbeitspflichten etwa der Ehefrau und der Kinder bekom
men zunehmend bloß erzieherischen Charakter, stiften aber 
nicht mehr den existentiellen Familienzusammenhalt .  Dieser 
Entwicklung folgt die Trennung von Offentliehern und Priva
tem, das heißt auch die Trennung von öffentlichem und 
privatem Recht, wobei das öffentliche die unmittelbare 
·Gesellschaftl ichkeit abstreift zugunsten einer S taatlichkeit, 
die jene der bürgerlichen Gesellschaft eigentü mliche Verdop
pelung in Gesellschaft und Staat ist. Die Familie wird zum Ort 
privater Rechte und Pflichten, Familienrecht Teil  des Privat
rechts. Zwar bleibt die öffentliche Funktion der Familie als 
Herstellungsort des gese l lschaftlichen Nachwuchses gewahrt; 
sie wird aber aus der wissenschaftlichen Analyse wei tgehend 
ausgeschlossen.2 Das geht so weit, daß die umfangreichen 
Eheschließungsschranken des öffentlichen Rechts in der 
Betrachtung des Familienrechts kaum mehr erscheinen. 

Die allgemeine Geltung des Bürgerlichen Rechts fü r das 
abstrakte Rechtssubjekt (§ 1 BGB) war ohne Ansehung per
sönlicher Lebenssituationen als generelle rechtstheoreti sche 
Grundannahme unterstellt . Von dieser Grundannahme aus 
wurde Familienrecht betrachtet und analysiert mit der Folge, 
daß der Ausschluß weiter Bevölkerungskreise von seiner Gel
tung nicht ins Blickfeld geriet, weder also die Ehelosigkeit 
noch die armenpolizei lichen Ehebeschränkungen Gegenstand 
wissenschaftlicher Bemühung wurden. Die daraus resu ltie-

1 Vgl.  0. B run ner, a .a .O.  
2 Vgl.  H.  Rosenbaum, a . a .O . ,  S .  ro6 ff. 
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rende Verengung des Blickfeldes konnte den Wirkungszusam
menhang zwischen den Reproduktionsbedingungen der 
•• Besitzklassen << und dem Ehe- und Familienrecht lllcht unter
scheiden vom Zusammenhang zwischen den Reproduktions
bedingungen Produktionsmi ttelloser und der bürgerlichen Ver
kehrsform. 
Bereits die das Familienrecht behandelnden Lehrbücher und 

Kommentare des I9. Jahrhunderts erwähnen nur die allge
meinen bürgerlich-rechtlichen Ehehindernisse wie Bigamie, 
Inzest, Ehebruch etc. und teilweise noch die fü r Berufsmili tärs 
und Beamte geltenden Konsensnotwendigkeiten.3 Dasselbe 
gilt fü r his torische Darstel lungen, die von der Annahme aus
gehen, der Kapitalismus habe die proletarische Familie zer
stört, auseinandergerissen.4 Es wird dabei übersehen, daß die 
Familie als Form der Geschlechtsbeziehung und als eine 
Fortpflanzungsgemeinschaft zunächst den Eigentumsklas
sen vorbehalten, daß den Produktionsmi ttel losen die Fami
liengründung verwehrt i s t :  d iese sind ledig nicht deshalb, weil 
der Kapitalismus die Familienbande zerreißt, sondern weil  
Zwangsgesetze in  den meisten deutschen Ländern die Ehe
schließung vom Nachweis einer die Familienernährung 
garantierenden Wirtschaft abhängig machen. Solche bis  weit  
ins I 9· Jahrhundert hinein bestehenden Ehebeschränkungen -
Bayern löst die polizeiliche Genehmigungspflicht erst nach 
I 8 70 auf - treffen einen großen Teil  der heiratsfähigen Bevöl
kerung und verhindern deren Verehelichung. So betrug um 
I 8 20 allein der Gesindeanteil der  im heiratsfähigen Alter s te
henden preu ßischen Bevölkerung rund I 5%.5  Bedenkt man, 
daß zur Bevölkerung, die Eheschließungsbeschränkungen 
unterlag, zusätzlich die Nichtinhaber von bäue rlichen Voll
stellen, die Handwerksgesellen, Militärpersonen zu rechnen 
sind, und daß I 8 I 9 bereits das Gesinde abzunehmen beginnt, 
so wird die enorme Anzahl von Personen deutlich, denen die 
Eheform versperrt war. 

Die der bäuerlichen und handwerklichen Produktion ange
messene Organisationsform des Ganzen Hauses umfaßt nicht 

3 S .  Eichhorn,  a .a .O. ,  Dernbu rg, a .a .O. ,  Gerber, a.a.O. etc .  
4 Vgl. e twa Menger, a.a .O., S .  40 ff. , Bebe!, a . a .O . ,  S .  1 4 7 ff., Engels/Marx, 

a .a .O. ,  S. 4 7 8 .  
5 Zu dieser Schätzung vgl .  W. Kähler, a . a .O . ,  S .  9 ff. 
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nur die Verwandten, sondern alle der adäquaten Betriebs
größe entsprechenden Gehi lfen, wie Knechte, Mägde, Haus
personal, Handwerksgesellen. Das Haus ist Produktions- und 
Konsumtionsgemeinschaft, wiewohl bereits für einen Markt 
und nicht nur für Eigenbedarf produziert wird. Dieser enge 
Zusammenhang schlägt sich lange in  persönlicher Abhängig
keit der Produktionsmittellosen und in einer festen sozialen 
Einheit nieder, die als einzigen Haushalt nur den der Herren
familie zuläßt. Die Tatsache fehlender >>eigener vorteilhafter 
Wirtschaft« (§ 147 Preußische Gesindeordnung von 1794) als 
solche bildet die entscheidende Schranke fü r eine Eheschlie
ßung. Für den Leibeigenen des frühen und hohen Mittelalters 
gilt zwar nicht mehr - wie noch fü r den römischen Sklaven6 
- ein vollständiges Eheverbot mangels Rechts- und Willensfä
higkeit, jedoch hat der Herr die alleinige Disposition über die 
Familiengründung und -entwicklung : Die Heiratsmöglichkeit 
hängt von der in sein Belieben gestel lten Genehmigung ab. Er 
kann den Leibeigenen zur Ehe zwingen oder sie ihm verweh
ren .7  Dabei kann ein Heiratsgebot allein den Zweck haben, 
die Fortpflanzung anzuregen, da die normalen Ehefolgen -
wie Unterhaltspflicht und Erbfolge - beim Leibeigenen wegen 
seiner beinahe vollständigen Verdinglichung nicht eintreten. 
Diese geburtenpoli tische Absicht äußert sich ebenfalls in dem 
Recht des Herrn, Kinder des Leibeigenen nach seinem Belie
ben auszusetzen und damit dem Tode anheimzugeben.S 

Mit der Entwicklung der Warenproduktion und Geldwirt
schaft verwandeln sich noch unter der fortbestehenden Form 
der Leibeigenschaft und Hörigkeit die persönlichen Abhän
gigkeiten allmählich zu Geldbeziehungen. Dies wird an den 
Veränderungen deutlich, denen die Ehehindernisse der Pro
duktionsmittellosen unterliegen. 

Unverändert ist die Heirat der Gehilfen, die vollständig dem 
Haus eingegliedert sind und dementsprechend ohne klar 
gegliederten Arbeitstag fü r Dienstleistungen und Produktion 
zur Verfügung stehen, während der Dauer der Dienstverhält
nisse praktisch ausgeschlossen. Das Gesinde ist insoweit - eine 
Ausnahme gilt quasi natu rgemäß fü r Ammen - in der Tat 

6 Vgl. Sav igny, a .a .O . ,  S .  30 ff. 
7 Vgl. von Maurer, a .a . O., Band II, S. 8 o  ff. 
8 Vgl. Wilda, a .a .O. ,  S. 7 2� t"1. 


